
Verpflichtungserklärung (Antrag gemäß §§ 66, 68 AufenthG) 
 
 
Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig, leserlich und in deutscher Sprache, in Druckbuchstaben aus und 
legen es zusammen mit folgenden Unterlagen, die bei jedem Antrag erneut vorgelegt werden müssen, nach 
Terminvereinbarung vor: 
 
     ☒  die letzten 3 Lohnabrechnungen, bzw. Arbeitslosengeld-/Rentenbescheid 

bei Selbständigkeit: Bescheinigung des Steuerberaters über das monatliche durchschnittliche 
Nettoeinkommen nach Steuern, entsprechend einem abhängig Beschäftigten, der letzten 3 Monate 

 

     ☒   Reisepass oder Personalausweis des Gastgebers und Passkopie des Gastes 
 

     ☒   Gebühr: 29,-- € 
 
Angaben zum Verpflichtungserklärenden (Gastgeber): 

Name:  ☐ männlich ☐ weiblich 
☐ divers 

Vorname:  Familienstand:  

Geburtsdatum:  Geburtsort:  
Kinder 
(Anzahl und Alter): 
 

 

Anschrift:  

Beruf/Arbeitgeber:  

Angaben zum Besucher (Gast): 

Name:  ☐ männlich ☐ weiblich 
☐ divers 

Vorname:  

Geburtsdatum:  Geburtsort:  

mitreisender Ehegatte  
(Name, Vorname, 
Geburtsdatum) 

 ☐ männlich ☐ weiblich 
☐ divers 

mitreisende Kinder  
(Name, Vorname, 
Geburtsdatum) 
 

 ☐ männlich ☐ weiblich 
☐ divers 

 ☐ männlich ☐ weiblich 
☐ divers 

Verwandtschafts-/ sonstige Beziehung zum 
Gastgeber:  

Anschrift: 

Staat, Stadt/Dorf:  

Straße, Hausnr.:  

Staatsangehörigkeit:  

Reisepass Nr.:  

voraussichtliches 
Einreisedatum:  Zweck des 

Aufenthalts:  

Voraussichtliche 
Aufenthaltsdauer:  ☐ 1 Monat    ☐ 2 Monate    ☐ 3 Monate    ☐ unbekannt 

 
 
 
 



Informationen zur Verpflichtungserklärung 
 
 
1. Umfang der eingegangenen Verpflichtungen  
Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den Lebensunterhalt 
eines Ausländers einschließlich der Versorgung mit Wohnraum sowie der Versorgung im 
Krankheitsfall und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, z. B. Kosten für Ernährung, 
Bekleidung, Wohnraum (privat, im Hotel oder in einer durch öffentlich-rechtlichen Träger gestellten 
Unterkunft) sowie Kosten für Arzt, Medikamente, Krankenhaus, Pflegeheim oder sonstige medizinisch 
notwendige Behandlungen. Dies gilt auch, soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch 
des Ausländers beruhen, im Gegensatz zu Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen. 
Aus den genannten Gründen empfiehlt sich der Abschluss einer Krankenversicherung.  
Der Verpflichtungserklärende hat im Krankheitsfall auch für die Kosten aufzukommen, die nicht von 
einer Krankenkasse übernommen werden bzw. die über der Versicherungssumme der 
Krankenversicherung liegen. Das Vorliegen ausreichenden Krankenversicherungsschutzes wird 
unabhängig von der Abgabe einer Verpflichtungserklärung im Rahmen des Visumverfahrens geprüft 
und ist eine Voraussetzung für die Visumerteilung.  
Die Verpflichtung umfasst auch die Kosten einer möglichen zwangsweisen Durchsetzung der 
Ausreiseverpflichtung nach §§ 66, 67 AufenthG. Derartige Abschiebungskosten sind z. B. Reisekosten 
(Flugticket und/oder sonstige Transportkosten), evtl. Kosten einer Sicherheitsbegleitung sowie Kosten 
der Abschiebungshaft. 
 
2. Dauer der eingegangenen Verpflichtungen  
Die aus der Verpflichtungserklärung resultierende Verpflichtung erstreckt sich unabhängig von der 
Dauer des zugrunde liegenden Aufenthaltstitels auf den Aufenthaltszeitraum von fünf Jahren ab dem 
Zeitpunkt der Einreise oder bei bereits im Bundesgebiet aufhältigen Ausländern ab Erteilung des 
Aufenthaltstitels im Bundesgebiet und schließt auch Zeiträume eines möglichen illegalen Aufenthalts 
ein.  
Die Verpflichtung endet vor Ablauf von fünf Jahren mit dem Ende des vorgesehenen 
Gesamtaufenthaltes oder dann, wenn der ursprüngliche Aufenthaltszweck durch einen anderen ersetzt 
und dafür ein neuer Aufenthaltstitel erteilt wurde. Die Verpflichtung erlischt nicht vor Ablauf des 
Zeitraums von fünf Jahren, wenn ein Asylverfahren angestrengt wird. Dies gilt auch dann, wenn das 
Asylverfahren mit der Asylanerkennung, der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder des 
subsidiären Schutzes positiv abgeschlossen bzw. wenn ein Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5 des 
Kapitels 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt wird.  
Für Kosten, die durch die Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung, die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung entstehen (vgl. § 66 Abs. 1 AufenthG), haftet der 
Verpflichtungserklärende zeitlich unbegrenzt.  
 
3. Vollstreckbarkeit  
Für die aufgewendeten öffentlichen Mittel besteht ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch. 
Dieser wird durch Leistungsbescheid geltend gemacht. Der Erstattungsanspruch kann im Wege der 
Vollstreckung zwangsweise beigetrieben werden.  
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